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Der Grosse Gemeinderat von Lyss erlasst
gestltzt auf

e Art. 5 des Bundesgesetzes liber die Raumplanung vom 22.
Juni 1979 (Raumplanungsgesetz; RPG; SR 700)

e Art. 142 Abs. 3 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BaugG;
BSG 721.1)

e Art. 45 der Gemeindeordnung vom 1. Januar 1998 (GO)

folgendes

Reglement Giber die Mehrwertabgabe (MWAR)

| Mehrwertabgabe bei Ein-,
Um- und Aufzonungen

Art. 1 Gegenstand der Abgabe Kommentar:

'Sofern ein Mehrwert anfallt, der die  nach Art. 142 Abs. 3 BauG regeln die
Mehrwertfreigrenze nach Art. 142a Gemeinden den Ausgleich von

Abs. 4 BauG Uberschreitet, erhebt die Planungsvorteilen in einem Reglement.
Gemeinde von den Grundeigentliime-

rinnen und Grundeigentiimern eine Art. 142 f. BauG stiitzen sich auf Art. 5
Mehrwertabgabe: RPG und fuhren das Bundesrecht naher
a. bei der neuen und dauerhaften aus.
Zuweisung von Land zu einer
Bauzone (Einzonung), Die Mehrwertfreigrenze nach Art. 142a
b. bei der Zuweisung von Land in ei- BauG betragt Fr. 20'000.00. Betrégt der
ner Bauzone zu einer anderen planungsbedingte Mehrwert weniger
Bauzonenart mit besseren Nut- als Fr. 20'000.00, wird keine Mehr-

zungsmdéglichkeiten (Umzonung),  wertabgabe erhoben.
¢. bei der Anpassung von Nutzungs-

vorschriften im Hinblick auf die

Verbesserung der Nutzungs-

moglichkeiten (Aufzonung).
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2 Soweit das vorliegende Reglement
keine Regelung enthélt, gelten Art.
142 ff BauG sinngemass.

Art. 2 Bemessung der Abgabe

' Die Hohe der Mehrwertabgabe be-
trégt bei Ein-, Um- und Aufzonungen
nach Artikel 1 dreissig (30) Prozent.

2 Die Bemessung der Abgabe richtet
sich im Ubrigen nach Art. 142b Abs. 1
und 2 des Baugesetzes, wobei Nut-
zungsboni, die nur unter besonderen
Voraussetzungen gewahrt werden,
bei der Ermittlung des Mehrwerts
nicht mitbertcksichtigt werden dir-
fen.

3 Der verfligte Abgabebetrag unter-
liegt dem Teuerungsausgleich nach
Massgabe des Berner Baukosten-
indexes.

Das BauG (vgl. Anhang A1) regelt z.B.

verbindlich:

- wie der Mehrwert bemessen wird
(Differenz zwischen Vekehrswert
mit und ohne Plandnderung),

- der Mehrwert ist nach anerkannter
Methode zu bestimmen,

- die Falligkeit der Mehrwertabgabe

- das Verfahren zur Erhebung der
Mehrwertabgabe

- den Verwendungszweck.

Art. 1 definiert die Begriffe der Ein-,
Um- und Aufzonung.

Der Mehrwert berechnet sich aus dem
Verkehrswert vor und demjenigen nach
der planerischen Massnahme

(Ein-, Um- oder Aufzonung).

Nicht zu berucksichtigende Nutzungs-

boni sind z.B:

- Energieboni, die nur gewahrt
werden, wenn die reglementarisch
festgelegten erhohten Anforderun-
gen (z.B. an die Warmedammung,
den Anteil nicht erneuerbarer
Energien) erfillt werden.

- Gestaltungsboni, die nur gewahrt
werden, wenn ein Bauvorhaben auf
der Grundlage eines nach aner-
kannten Regeln durchgefihrten
qualifizierten Verfahrens geplant

und realisiert wird.

Bei derartigen Nutzungsboni besteht
zum Zeitpunkt der Ein-, Um- oder Auf-
zonung keine Gewahr, dass sie gewahrt
werden kénnen. Zudem kénnen sie nur
gewahrt werden, wenn der Grundei-
gentlimer oder die Grundeigentimerin

zusatzliche Leistungen erbringt.
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Art. 3 Verfahren, Filligkeit und
Sicherung

' Das Verfahren, die Falligkeit der Ab-
gabe und deren Sicherung richten
sich in allen Fallen nach Art. 142c bis
142e BauG.

2Wird die Falligkeit oder die Hohe der
fallig gewordenen Mehrwertabgabe
bestritten, ist der fallig gewordene
Betrag mit einer Verfligung festzu-
stellen.

3Im Verzugsfall sind jahrliche Ver-
zugszinsen in derjenigen Hohe ge-
schuldet, wie sie auf Schulden fir ber-
nische Steuern zu leisten sind.

Art. 142c BauG sieht vor, dass die Mehr-
wertabgabe fallig wird, wenn der pla-
nungsbedingte Mehrwert durch Uber-
bauung (Art. 2 Abs. 2 BewD') oder
durch Verausserung realisiert wird. Bei
teilweiser Uberbauung oder Verausse-
rung wird die Abgabe anteilsmassig
fallig.

Die Mehrwertabgabe ist mit einem ge-
setzlichen Grundpfandrecht im Sinn
von Artikel 109a Buchstabe e EG ZGB?
gesichert.

Die Hohe der fur Schulden auf berni-
sche Steuern geltenden Verzugszinsen
werden jeweilen publiziert unter:
https://www.fin.be.ch/fin/de/in-
dex/steuern/steuern_bezahlen/zins-

saetze.html
Zinssitze
Steuer- Bernische Direkte
Jahr Steuern Bundessteuern
Vergiitungszins  zins Vergiitungszins zins.
2017 3,00% 0% 3,00% 0%
2016 3,00% 0,25% 3.00% 0,25%
2015 3.00% 0.25% 3.00% 0.25%
2014 3,00% 0,25% 3,00% 0,25%
2013 3.00% 0.25% 3,00% 0,25%
2012 3,00% 1,00% 3,00% 1,00%
2m 3,00% 1,00% 3.50% 1,00%
2010 3.25% - 3,50% 1.00%
2009 3,50% — 4,00% 1,60%
2008 4.00% - 4,00% 1.50%
2007 3,50% — 3,50% 1,00%

Dekret vom 22. Méarz 1994 tber das Baubewilligungsverfahren; Baubewilli-

gungsdekret; BSG 725.1.

Zivilgesetzbuches; BSG 211.11.

Gesetz vom 28. Mai 1911 betreffend die Einflihrung des Schweizerischen
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Il Vertraglicher Mehrwertaus-
gleich bei Materialabbau- und
Deponiezonen

Art4 Materialabbau- und Deponie-

zonen

' Wird Land einer Materialabbau-
oder Deponiezone zugewiesen, so
vereinbart die Gemeinde mit den
Grundeigentiimerinnen und Grundei-
gentlimern vertraglich angemessene
Geld- oder Sachleistungen (Art. 142a
Abs. 3 BauG).

2 Die Modalitdten der Erbringung der
Geld- und Sachleistungen sind im Ver-
trag zu regeln.

3 Sind Sachleistungen vorgesehen, so
ist deren Wert im Vertrag festzule-
gen.

4 Das Vorgehen zum Vertragsab-
schluss richtet sich nach den Richtli-
nien des Gemeinderats.

Die Richtlinien zeigen u.a. das Vorge-
hen zum Abschluss des Vertrags auf
und stellen insbesondere eine rechts-
gleiche Behandlung sicher.

. Verwendung der Ertrage

Art.5 Verwendung der Ertréage

Die Ertrage aus der Mehrwertabgabe
durfen fur samtliche in Art. 5 Abs. 1t
RPG vorgesehenen Zwecke verwen-
det werden.

Nach Art. 5 Abs. 1** RPG durfen die Er-
trage aus der Mehrwertabgabe ver-
wendet werden fir:

Entschadigungen aus materieller Ent-
eignung

Zur Erflllung der Planungsgrundsatze
nach Art. 3 RPG, insbesondere

Erhalt von Kulturland

Forderung der Verfigbarkeit des Bau-
lands.
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Art. 6 Spezialfinanzierung «Mehr-
wertabgaben»

' Die Gemeinde flihrt eine Spezialfi-
nanzierung im Sinn von Art. 86 ff. der
Gemeindeverordnung.

2Die Spezialfinanzierung wird geduf-
net durch

a) samtliche der Gemeinde zufal-
lenden Ertréage aus der Mehr-
wertabgabe;

b) Ertrage aus den vor dem Inkraft-
treten dieses Reglements ge-
stitzt auf die damals geltenden
Richtlinien des Gemeinderats
vom 24. Oktober 2011 zum Aus-
gleich von Planungsvorteilen ab-
geschlossenen Vertragen, soweit
im Vertrag kein anderer Verwen-
dungszweck vereinbart wurde;

3Uber Entnahmen aus der Spezialfi-
nanzierung entscheidet unabhangig
von der Hohe der Gemeinderat.

4 Der Bestand der Spezialfinanzierung
darf nicht negativ sein und wird nicht
verzinst.

IV.  Vollzugs-, Schluss- und Uber-
gangsbestimmungen

Art. 7 Vollzug

' Soweit das Uibergeordnete Recht
und das vorliegende Reglement
nichts anderes bestimmen, obliegt
der Vollzug dem Gemeinderat.

2 Der Gemeinderat erlasst unter Vor-
behalt von Abs. 3 die erforderlichen
Verfligungen, schliesst Vertrage nach
Art. 4 ab und erlasst, soweit fur den
Vollzug erforderlich, Richtlinien.

10 Prozent der verfigten Mehrwertab-
gaben fallen an den Kanton (Art. 142 f
BauG). Dieser muss die Ertrége eben-
falls fur Zwecke nach 5 Abs. 1" RPG

verwenden.

Damit richtet sich z.B. die Ausgaben-
kompetenz nach der Gemeindeord-
nung und der Verwaltungsordnung der

Gemeinde.
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3Die Abteilung Bau und Planung er-
lasst die folgenden Verfligungen:

a) nach Rechtskraft der Planung die
Abgabeverfligung;

b) im Bestreitungsfall, die Fest- stel-

lung der Falligkeit;

¢) soweit angebracht, die Rechts-
nachfolgeverfligung nach Art. 142
Abs. 2 BauG.

Art. 8 Inkrafttreten

' Der Gemeinderat legt das Inkraft-
treten dieses Reglements durch Be-
schluss fest.

2Der Gemeinderat macht den Zeit-
punkt des Inkrafttretens vorgangig
bekannt.

Art.9 Anderungen bisherigen Rechts

' Mit Inkrafttreten des Reglements
Uber die Mehrwertabgabe werden
Art. 1 und 2 des Reglements Spezialfi-
nanzierung «Infrastruktur Busswil»
wie folgt gedndert

Die Abgabeverfligung muss unter Vor-
behalt der aufgelaufenen Teuerung in
den Grundzigen dem Entwurf der Ab-
gabeverfligung entsprechen (Art. 142d
Abs. 3 BauG). Die Abteilung Bau- und
Planung soll die Abgabeverfiigung
i.d.R. spatestens innert dreier Monaten
nach Rechtskraft der Planung erlassen.

Nach Art. 3 Abs. 2

Nach Art. 142 Abs. 2 BauG haften auch
Rechtsnachfolgerinnen und Rechts-
nachfolger solidarisch fiir die zum Zeit-
punkt des Liegenschaftserwerbsausste-
henden Mehrwertabgaben, welche
ihnen von der Gemeinde mit Verfu-
gung er6ffnet werden. Sollen Rechts-
nachfolgerinnen und Rechtsnachfolger
fur die Abgabe mithaften, ist ihnen ge-
geniber eine entsprechende «Rechts-
nachfolgeverfiigung» zu erlassen.
Diese kann unterbleiben, wenn der
Pflichtige, die zum Zeitpunkt des
Rechtstibergangs fallige Mehrwertab-
gabe leistet.

Art. 45 GV



Reglement liber die Mehrwertabgabe
Seite 10

In Artikel 1 wird der Text ,Unter der Be-
zeichnung

LSpezialfinanzierung Infrastruktur”
besteht eine Spezialfinanzierung im
Sinne der Art. 86 bis 88 der Gemein-
deverordnung. Sie bezweckt die Be-
reitstellung von Mitteln zur Finanzie-
rung von Infrastrukturaufwendun-
gen” erganzt mit ,,auf dem Gebiet der
ehemaligen Gemeinde Busswil".

In Artikel 2 wird das erste Lemma von
Absatz 1 ,Beitrage Mehr-
wertabschépfung 4, ergénzt mit "die
vor dem Inkrafttreten des Mehr-
wertabgabereglements (MWAR) vom
27.02.2017 vertraglich vereinbart wur-
den.”

Der Text von Artikel 2 Abs. 2 ,Alle Bei-
trage aus Mehrwertabschépfungen
sind in die Spezialfinanzierung , Infra-
struktur” einzulegen” wird wie folgt
ersetzt: ,Alle Beijtrage aus Mehr-
wertabschépfungen nach Absatz 1
sind in die Spezialfinanzierung , Infra-
struktur” Busswil einzulegen.”

Artikel 3: unverédndert

Die Marginalie von Artikel 4 wird er-
ganzt mit ,und Aufhebung”. Artikel 4
wird zudem mit einem zweiten und
dritten Absatz wie folgt erganzt:

.2 Das Reglement gilt in dem Zeitpunkt
als aufgehoben auf welchem der Saldo
der Spezialfinanzierung erstmals CHF
0.00 betragt.”
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.3 Der Gemeinderat gibt die Aufhebung
des Reglements bekannt (Bekanntma-
chung nach Art. 45 Abs. 1 Bst. b.. Gemein-
deverordnung)”.

Art. 10 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit Inkrafttreten des Reglements
Uber die Mehrwertabgabe wird das
Reglement Spezialfinanzierung Buch-
gewinne Finanzvermdgen aufgeho-
ben, wobei ein allfélliger Saldo der
Spezialfinanzierung nach Art. 6 zuge-
wiesen wird.



Genehmigung

Genehmigung Organ Gliltig ab Stimmenverhéltnis  Ablauf Fak-Ref.
27.02.2017 GGR einstimmig 03.04.2017
03.04.2017 (In- GR 01.05.2017 einstimmig
krafttreten)
Anderungen
Genehmigung Organ Giltig ab Stimmenverhéltnis  Ablauf Fak-Ref.
GGR
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Anhang A1:BauG Art. 142 ff.

Anhang A1 kommt lediglich orientierender Charakter zu.

6. (neu) Ausgleich von Planungsvorteilen

Art. 142 'Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer, die als
Folge einer Planung in den Genuss eines Mehrwerts gelangen, entrich-
ten nach Massgabe dieses Gesetzes und der von den Gemeinden er-
lassenen Bestimmungen eine Mehrwertabgabe.

*  Der Bund, der Kanton und die Gemeinden im Sinn von Artikel 2 GG
sowie Dritte in Erfullung von ihnen Ubertragenen offentlich-rechtlichen
Aufgaben sind nur abgabepflichtig fur planungsbedingte Mehrwerte
auf Grundstiicken, die nicht unmittelbar 6ffentlichen Zwecken dienen.

? Alle Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger haften solidarisch

fur die zum Zeitpunkt des Liegenschaftserwerbs ausstehenden Mehr-
wertabgaben, die ihnen von der Gemeinde mit Verfugung eréffnet
werden.

3

Die Gemeinden regeln den Ausgleich von Planungsvorteilen in
einem Reglement. Soweit sie keine eigenen Bestimmungen erlassen,
richtet sich die Erhebung von Mehrwertabgaben bei Einzonungen nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes, wobei die Mehrwertabgabe
20 Prozent des Mehrwerts betragt.

Art. 142a (neu) 'Sofern ein Mehrwert anfallt, wird bei der neuen
und dauerhaften Zuweisung von Land zu einer Bauzone (Einzonung)
eine Mehrwertabgabe erhoben.

? Die Gemeinden kénnen dariiber hinaus bei der Zuweisung von Land

in einer Bauzone zu einer anderen Bauzonenart mit besseren Nut-
zungsmoglichkeiten (Umzonung) oder bei der Anpassung von Nut-
zungsvorschriften im Hinblick auf die Verbesserung der Nutzungsmaog-
lichkeiten (Aufzonung) eine Mehrwertabgabe erheben.

* Sie konnen bei der Zuweisung von Land in Materialabbau- und

Deponiezonen mit den Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimern
vertraglich angemessene Geld- oder Sachleistungen vereinbaren.
Erfolgt die Zuweisung durch Erlass einer kantonalen Uberbauungs-
ordnung (Art. 102), wird der betroffenen Gemeinde eine angemessene
Frist fir den Abschluss einer solchen Vereinbarung eingeraumt.

4

Betragt der Mehrwert weniger als 20 000 Franken, wird keine Ab-
gabe erhoben.



Bemessung der
Mehrwertabgabe

Falligkeit
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Art. 142b (neu) 'Der Mehrwert entspricht der Differenz zwischen
dem Verkehrswert des Landes mit und ohne Plananderung. Er ist mit
anerkannten Methoden zu bestimmen.

? Der bei einer Einzonung errechnete Mehrwert ist um den Betrag zu

kiirzen, der innert zwei Jahren zur Beschaffung einer landwirtschaftli-
chen Ersatzbaute zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird.

* Die Mehrwertabgabe betragt bei Einzonungen mindestens 20 Pro-
zent und hochstens 50 Prozent des Mehrwerts.

4

Bei Um- und Aufzonungen betragt die Mehrwertabgabe mindestens
20 Prozent und hochstens 40 Prozent des Mehrwerts.

Art. 142c (neu) 'Die Mehrwertabgabe wird fallig, wenn der pla-
nungsbedingte Mehrwert durch Uberbauung (Art. 2 Abs. 2 BewD) oder
durch Verausserung realisiert wird. Als Verausserung gelten sinnge-
mass die in Artikel 130 des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG) "
genannten Vorgange.

? Bei teilweiser Uberbauung oder Verausserung des Landes wird die

Abgabe anteilsmassig fallig.

° Die Grundbuchamter erstellen fir jeden ihnen bekannten Tatbe-

stand, der die Falligkeit der Mehrwertabschopfung auslost, eine Mel-
dung und stellen diese den Gemeinden in geeigneter Form zur Verfi-
gung.

Art. 142d (neu) 'Die Mehrwertabgabe wird von der Gemeinde ver-
fugt.

Die Gemeinde legt spatestens zum Zeitpunkt der offentlichen Aufla-
ge der Planung, die den Mehrwert begriindet, den Entwurf der Abga-
beverfligung vor.

® Sobald die Planung rechtskraftig wird, erlasst die Gemeinde die

Abgabeverfligung, die unter Vorbehalt der aufgelaufenen Teuerung in
den Grundziigen dem Entwurf der Abgabeverfiigung entsprechen
muss.

Vorbehalten bleiben vertragliche Vereinbarungen tber Geld- oder
Sachleistungen bei der Zuweisung von Land in Materialabbau- und
Deponiezonen (Art. 142a Abs. 3).



Gesetzliches
Grundpfandrecht
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Art. 142e (neu) Zur Sicherung der Forderungen und Verzugszinsen
aus der Erhebung der Mehrwertabgabe besteht zu Gunsten der Ge-
meinden ein gesetzliches Grundpfandrecht im Sinn von Artikel 109a
Buchstabe e EG ZGB.

Art. 142f (neu) 'Die Ertrage der Mehrwertabgabe fallen zu 90 Prozent
der flr die Planung verantwortlichen Gemeinde und zu 10 Prozent
dem Kanton zu.

? Die Ertrage sind nach Massgabe des Bundesrechts (Art. 5 Abs. 1°
RPG) zu verwenden.

® Kanton und Gemeinden schaffen entsprechende Spezialfinanzie-

rungen.



	I Mehrwertabgabe bei Ein-, Um- und Aufzonungen
	Art. 1 Gegenstand der Abgabe
	Art. 2 Bemessung der Abgabe
	Art. 3 Verfahren, Fälligkeit und       Sicherung

	II. Vertraglicher Mehrwertausgleich bei Materialabbau- und Deponiezonen
	Art 4 Materialabbau- und Deponiezonen

	III. Verwendung der Erträge
	Art. 5 Verwendung der Erträge
	Art. 6 Spezialfinanzierung «Mehrwertabgaben»

	IV. Vollzugs-, Schluss- und Übergangsbestimmungen
	Art. 7 Vollzug
	Art. 8 Inkrafttreten
	Art. 9 Änderungen bisherigen Rechts
	Art. 10 Aufhebung bisherigen Rechts

	Anhang A1: BauG Art. 142 ff.

